
  

Diskriminierung von Asylbewerbern

Die Redaktion einer Lokalzeitung veröffentlicht in einer Sonderbeilage zu einem
Straßenfest ein »Gedicht von einem Asylant«. Darin werden Asylbewerber als
Schröpfer des Sozialstaates dargestellt. Journalistinnen und Journalisten aus dem
Verbreitungsgebiet wenden sich an den Deutschen Presserat. Das primitive Gedicht
erfülle eindeutig den Tatbestand der Volksverhetzung. Die Redaktion erklärt, erst die
Reaktion der Leserschaft habe ihr bewusst gemacht, was ihr der Verfasser des
Gedichts »eingebrockt« habe. Man habe sich daraufhin die »Köpfe heißgeredet«, wie
so etwas hätte passieren können. In einer Kastenmeldung auf der Titelseite gesteht
die Redaktion ihren Fehler ein, entschuldigt sich für die Veröffentlichung des
»Gedichts« und verspricht, in Zukunft ihrer Sorgfaltspflicht nachzukommen. Einige
Tage später bedauert der Redaktionsleiter in einem zweispaltigen Artikel auf der
ersten Seite noch einmal die Veröffentlichung des »zutiefst zynischen Pamphlets«
und entschuldigt sich bei allen Asylbewerbern für die Fehlleistung. In einem
Leserbrief entschuldigt sich auch der Verfasser des Gedichts. (1994)

Der Presserat erklärt die Beschwerde für begründet, verzichtet jedoch auf eine
Maßnahme, da die betroffene Zeitung die Verletzung des Pressekodex von sich aus
öffentlich eingestanden und wiedergutgemacht hat. (B 72/94)

Aktenzeichen:B 72/94
Veröffentlicht am: 01.01.1994
Gegenstand (Ziffer): Diskriminierungen (12);
Entscheidung: begründet, keine Maßnahme 
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